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Erstes Konsultationspapier zur Regulierungssystematik für die dritte 

Regulierungsperiode der Stromverteilernetzbetreiber, 1.1.2014-31.12.2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Oesterreichs Energie bedankt sich für die Gelegenheit, zum vorliegenden Entwurf Stellung 

nehmen zu dürfen. 

 

Das Konsultationspapier zur Regulierungssystematik enthält im Wesentlichen die zwischen 

der Branche und der ECA diskutierten Themen sowie die Ergebnisse des HL-Gespräches 

vom 28. November 2012, wobei, wie von der ECA angekündigt, bei wichtigen 

Themenbereichen nur grundsätzliche Aussagen getroffen wurden und die Ergebnisse noch 

fehlen. Diesbezüglich wird auf ein 2. Konsultationspapier verwiesen. 

 

Betreffend Punkt 12 (Regulierungskonto) im Zusammenhang mit Punkt 11.4 (Behandlung 

des systemimmanenten Zeitverzuges) erlauben wir uns davon auszugehen, dass die im 

Schreiben der ECA vom 27. September 2011 angeführte Methodik abgesichert ist und zur 

Anwendung kommt. Wichtig hierbei ist es auch, dass es bei den Gesprächen mit den 

Wirtschaftsprüfern zur Bilanzerstellung zu keiner Ungleichbehandlung zwischen den 

Unternehmen kommt. 

 

Unsere wesentlichen Kritikpunkte sind: 

 

 In den Gesprächen wurde zwischen der ECA und Oesterreichs Energie zu Punkt 7.1 

(Benchmarking / Effizienzermittlung) festgelegt, dass für jedes Benchmarkingverfahren 

(DEA und MOLS) die Berechnung des Effizienzwertes auf Basis der CAPEX mit 

Buchwertansatz sowie der CAPEX mit Standardisierung durchgeführt wird.  
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In Folge ist eine Maximumbildung über beide Kostenansätze innerhalb der Methoden 

DEA und MOLS durchzuführen. Der Gesamteffizienzwert errechnet sich aus der 

Gewichtung der Effizienzwerte für DEA (Max. Buchwert vs. Standardisierung) und 

MOLS (Max. Buchwert vs. Standardisierung). 

 

 Smart Meter Investitionen wurden derzeit immer im Investitionsfaktor abgebildet und 

anerkannt. Aufgrund der Verschiebung der Grenze von Alt-Neu Anlagen würden bei 

Beibehaltung der Vorgehensweise Smart Meter Investitionen vor 2011 als nicht 

effizient angesehen und beabschlagt werden. Diese Vorgehensweise wird strikt 

abgelehnt und entspricht auch nicht den von der ECA getätigten Aussagen in den zur 

Ausgestaltung der Regulierung geführten High-Level-Gesprächen. Um die politisch 

gewünschte Implementierung von Smart Metering umsetzen zu können, ist eine  

getrennte Behandlung (CAPEX, Punkt 11.2 und OPEX, Punkt 11.1), in Bezug zu 

anderen Investitionen, dringend notwendig.  

 

 Der Umstand, dass Mehrerlöse zukünftig von der Behörde abgeschöpft werden, 

Mehrkosten aber unberücksichtigt bleiben, ist nicht zufriedenstellend.  Der im 

Schreiben der ECA vom 27. 9. 2011 angeführte Vorschlag zur Aufrollung der Kosten 

über das Regulierungskonto sollte in das Konsultationspapier aufgenommen werden. 

Eine sachgerechte Berücksichtigung der Kosten bei der  Bilanzerstellung kann dadurch 

ebenfalls gewährleistet werden. 

Ebenfalls muss sichergestellt werden, dass der zweijährige Zeitverzug eliminiert wird. 

 

Zu den einzelnen Punkten des Konsultationspapiers nehmen wir, wie folgt, Stellung:  

 

Zu Punkt 1 (Einleitung) 

Der Hinweis auf Seite 2 letzter Absatz, dass „künftige Änderungen der rechtlichen 

Rahmenbedingungen auch Änderungen der dargestellten Regulierungssystematik nach sich 

ziehen“, entspricht nicht dem Anspruch der Rechts- und Investitionssicherheit.  

Sollte dies tatsächlich notwendig werden, so ist die Branche jedenfalls unbedingt vorab mit 

einzubeziehen.  

 

Zu Punkt 5.2 (Beeinflussbare und nicht-beeinflussbare Kosten 2011) 

Ergänzend zu den bereits angeführten Punkten betreffend die „nicht beeinflussbaren Kosten“ 

sind des Weiteren außerordentliche Kosten wie z. B. Investitionen in Smart Metering, Smart 

Grid, etc. anzuführen. Unbedingt zu berücksichtigen sind weiters jene nicht beeinflussbaren 

Kosten – ausgelöst durch diverse gesetzliche Vorschriften –, welche bei den Netzbetreibern 

zusätzliche Kosten auslösen. Diese Kosten werden durch zusätzlichen 

Administrationsaufwand bzw. zur Erfüllung der zahlreichen neuen Monitoringsvorschriften 

generiert und entstehen zusätzlich zu den Aufwendungen für einen sicheren Netzbetrieb. 

Beispielhaft dafür sei hier die Ökoförderbeitrags-Befreiungs-VO oder NetzdienstleistungsVO 

Strom 2012 genannt. 
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Zu Punkt 7 (Individuelle Effizienzvorgabe (X-Ind)) 

„Die Festlegung zur Aufholung der Ineffizienzen sowie das Mindesteffizienzniveau werden in 

einem gesonderten Konsultationspapier nach dem Vorliegen der Effizienzwerte erfolgen.“ 

Dieser Satz sollte gestrichen bzw. entsprechend dem Kommentar unter Punkt 7.2 adaptiert 

werden. Die Aufholung der Ineffizienzen wurde bereits im HL-Gespräch vom 28. November 

2012 „Vereinbarung der Eckpunkte“ mit 10 Jahren festgelegt. 0,5 * Xind bis 2018 vereinbart. 

 

Zu Punkt 7.1 (Benchmarking / Effizienzwertermittlung) 

Auf Seite 11 des Konsultationspapieres ist folgende Vorgehensweise zur 

Effizienzwertermittlung (Maximumbildung CAPEX Buchwertansatz vs. CAPEX 

Standardisiert) angeführt: 

  

Effizienzermittlung (exemplarische Darstellung) 

Gewichtungsfaktor: λ (im Intervall zwischen 0 und 1)  

Inputspezifikation  MOLS  DEA  Gewichteter Effizienzwert  

Ohne Einbeziehung 
standardisierter CAPEX  

95 %  94 %  = λ*0,95 + (1-λ)*0,94  

Mit Einbeziehung 
standardisierter CAPEX  

97 %  90 %  = λ*0,97 + (1-λ)*0,90  

Maximum  = max(λ*0,95 + (1-λ)*0,94 ; λ*0,97 + (1-λ)*0,90)  

 

Ansatz der ECA: 

 Berechnung des gewichteten Effizienzwertes DEA/MOLS jeweils mit CAPEX auf 

Buchwertbasis sowie CAPEX mit Standardisierung. 

 Ermittlung Gesamteffizienzwert aus der Maximumbildung der gewichteten 

Effizienzwerte DEA/MOLS (CAPEX-Buchwertbasis) und DEA/MOLS (CAPEX-

Standardisiert). 

  

Der seitens der ECA im Konsultationspapier angeführte Ansatz entspricht allerdings nicht der 

zwischen der ECA und Oesterreichs Energie in den Expertengesprächen am 23.08.2012 

sowie 11.10.2012 gemeinsam definierten Berechnungssystematik (vgl. zudem Präsentation 

Consentec vom 13.11.2012 – Seite 1).  

Ergänzend verweisen wir auch auf das Expertengespräch vom 16.01.2013, sowie das 

geführte Gespräch am 30.01.2013, in welchem von der Branche die sachgerechte 

Anwendung des mit ECA-Vertretern vereinbarten Ansatzes noch einmal erläutert wurde. 

  

In den Expertengesprächen wurde zwischen der ECA und Oesterreichs Energie festgelegt, 

dass für jedes Benchmarkingverfahren (DEA und MOLS) die Berechnung des 

Effizienzwertes auf Basis der CAPEX mit Buchwertansatz sowie der CAPEX mit 

Standardisierung durchgeführt wird. In Folge ist eine Maximumbildung über beide 

Kostansätze innerhalb der Methoden DEA und MOLS durchzuführen. Der 

Gesamteffizienzwert errechnet sich aus der Gewichtung der Effizienzwerte für DEA (Max. 

Buchwert vs. Standardisierung) und MOLS (Max. Buchwert vs. Standardisierung). 
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Die formale Darstellung des zwischen der ECA und Oesterreichs Energie definierten 

Ansatzes ist nachfolgend angeführt: 

 

Effizienz = max. (DEA CAPEX – Buchwerte; DEA CAPEX Standardisiert) λ + max. (MOLS 

CAPEX-Buchwerte; MOLS CAPEX-Standardisiert) (1-λ) 

 

Es sollte daher der zwischen der ECA und Oesterreichs Energie in den Expertengesprächen 

definierte Ansatz der Effizienzermittlung auf Basis einer Maximumbildung innerhalb der 

Methoden DEA und MOLS sowie einer nachfolgenden Gewichtung berücksichtigt werden. 

Damit ist sichergestellt, dass jedes Bechmarkingverfahren (DEA sowie MOLS) mit dem 

bestmöglichen Kostenansatz (Buchwert vs. Standardisierung) bei der Ermittlung der 

Gesamteffizienz Berücksichtigung findet. 

 

Ergänzend dürfen wir auch darauf hinweisen, dass die in Punkt 7.1 des vorliegenden 

Konsultationspapiers angesprochene Standardisierung der CAPEX (als Best-of Variante) 

verhindern soll, dass „jüngere“ Netze gegenüber „älteren“ Netzen durch höhere Kosten im 

Benchmarking benachteiligt werden. Gleichzeitig wird aber auch schon von der ECA darauf 

hingewiesen, dass sich das Alter eines Netzes auch auf den Betriebs- und 

Instandhaltungsaufwand und damit auf die OPEX auswirken kann. Für zukünftige 

Überlegungen zu Systemausgestaltungen sollte überlegt werden, auch bei den OPEX 

entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Dies ergäbe in Summe, ähnlich wie in 

Deutschland, eine Best-of Abrechnung aus tatsächlichen und standardisierten Kosten. 

 

Gänzlich in dem Konsultationspapier fehlt die wesentliche Vereinbarung einer 50:50-

Gewichtung zwischen DEA und MOLS zwischen Oesterreichs Energie und der ECA. Diese 

sollte ebenfalls in das Konsultationspapier aufgenommen werden.  

 

Zusätzlich ersuchen wir in Betracht zu ziehen, ob eine Best-of Abrechnung aus trfNAD und 

realen Leitungslängen nicht ebenfalls erforderlich ist. Dadurch wäre sichergestellt, dass die 

einzelnen Netzbetreiberstrukturen sachgerecht abgebildet werden können. 

 

Zu Punkt 8 (Netzbetreiberpreisindex (NPI)) 

Die im Konsultationspapier seitens der ECA angeführte Systematik zur Berechnung der 

Einzelindices ist nachfolgend angeführt: 

 

 VPI01.t −2 +... + VPI12.t −2 

ΔVPI
t 
= −1  

 VPI01.t −3 +... + VPI12.t −3 

 

 TLI01.t −2 +... + TLI12.t −2 

ΔTLI
t 
= −1 

 TLI01.t −3 +... + TLI12.t −3  
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Demnach werden für die Berechnung des NPI auf Basis des VPI und TLI für die 

Entgeltfestsetzung 2014 die Werte bis einschließlich Dezember 2012 (= 12 (t-2)) 

berücksichtigt. 

  

Daraus ergibt sich eine Änderung im Vergleich zu der in den bisherigen Bescheidverfahren 

angewandten Systematik, zumal für die Berechnung des NPI jeweils letztverfügbare Werte 

des Jahres (t-1) berücksichtigt wurden. 

Für die Ermittlung des NPI 2013 wurden demnach die letztverfügbaren Werte vom Mai 2012 

für den TLI und VPI berücksichtigt. 

  

Zur Wahrung der Kontinuität im Vergleich zu den bisherigen Kostenermittlungsverfahren wird 

somit ersucht, die bestehende Systematik auch in der 3. Regulierungsperiode 

fortzuschreiben. Demnach sollte die Berechnung des NPI für die Entgeltermittlung des 

Jahres (t) letztverfügbare Werte zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung des Jahres (t-1) 

berücksichtigen. 

 

Zu Punkt 9 (Finanzierungskostensatz (WACC)  

Es muss gewährleistet werden, dass aufgrund des Wegfalles des Mark-Up nach wie vor ein 

angemessener Investitionsanreiz sowie eine Planungssicherheit für zukünftige Projekte 

gegeben ist. 

Durch das Regulierungssystem muss gewährleistet sein, dass die dem Investor in Aussicht 

gestellte Rendite während der Abschreibungsdauer der Betriebsmittel auch erzielt werden 

kann. 

 

Zu Punkt 10 (Finanzierungskostenbasis (Regulatorischer Anlagenbestand, RAB)) 

Wie schon im LOI II festgehalten, sind beim Übergang von der 1. auf die 

2. Regulierungsperiode bei den unternehmensindividuellen Ermittlungsverfahren zur 

verzinslichen Kapitalbasis Berechnungen zum Working-Capital eingeflossen (siehe Punkt 21 

LOI II  „ ... Im Rahmen der unternehmensindividuellen Ermittlungsverfahren können 

Ergebnisse von Berechnungen zum Working-Capital einfließen. Dadurch wird unabhängig 

von der Höhe des berechneten Working-Capital das ermittelte verzinsliche Kapital nicht 

gekürzt und nicht erhöht“). Um eine Kontinuität zu gewährleisten, ersuchen wir, dass diese 

Thematik diskutiert wird und in den unternehmensindividuellen Kostenprüfungsverfahren – 

sofern für Netzbetreiber relevant – gegebenenfalls ihre Berücksichtigung findet. 

 

Weiters sind in Abbildung 2 bei der Ermittlung des verzinslichen Kapitals „sonstige 

Korrekturen“ angeführt. Diese Korrekturen müssen vor erfolgter Kostenprüfung transparent 

und nachvollziehbar dargelegt werden. Eine Öffnungsklausel, wie im letzten Absatz 

dargestellt, ist abzulehnen. Jeglicher Interpretationsspielraum ist zu vermeiden. 
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Zu Punkt 11.1 (Betriebskostenfaktor) 

Der Betriebskostenfaktor sollte in Abstimmung mit den Netzbetreibern erfolgen und den 

tatsächlichen Aufwand widerspiegeln. 

 

Zu Punkt 11.2 (Investitionsfaktor) 

Smart Meter Investitionen wurden derzeit immer im Investitionsfaktor abgebildet und 

anerkannt. Aufgrund der Verschiebung der Grenze von Alt-Neu Anlagen würden bei 

Beibehaltung der Vorgehensweise Smart Meter Investitionen vor 2011 als nicht effizient 

angesehen und beabschlagt werden. Diese Vorgehensweise wird strikt abgelehnt und 

entspricht auch nicht den von der ECA getätigten Aussagen in den zur Ausgestaltung der 

Regulierung geführten High-Level-Gesprächen (Netzgeschäftsführer – Vorstand der ECA). 

Die Smart Meter Investitionen müssen auch in der 3. Regulierungsperiode abschlagsfrei 

gestellt werden – ev. durch eine additive Berücksichtigung in der Regulierungsformel. 

 

Zu Punkt 11.3 (Zielvorgaben für Kostenerhöhungen durch Erweiterungen während 

der dritten Regulierungsperiode) 

Unter Punkt 11.3 wird darauf hingewiesen, „dass (Neu-)Investitionen sehr wohl im Rahmen 

von zukünftigen Effizienzanalysen berücksichtigt und in Hinkunft einer entsprechenden 

Beabschlagung unterworfen werden.“ 

Auch hier muss gelten, dass Smart Meter Investitionen ausgenommen sind. 

 

Zu Punkt 11.4 (Behandlung des systemimmanenten Zeitverzuges) 

In diesem Kapitel werden drei Ansätze angeführt. Unserer Meinung nach verfolgen diese 

Ansätze nur zum Teil das gleiche Ziel. In Ansatz 3 wird zwar der systemimmanente 

Zeitverzug eliminiert, aber nicht im Finanzergebnis. Der zweijährige Zinsverlust ist nach wie 

vor gegeben. 

 

Weiters ist für uns widersprüchlich, dass im Konsultationspapier angeführt ist: „Zudem sei 

explizit darauf hingewiesen, dass es hier rein um die Wahl der Methodik geht, da 

grundsätzlich keine Analogie zwischen Regulierungskonto und dem Umgang mit dem 

systemimmanenten Zeitverzug besteht.“  

Dazu verweisen wir auf das Schreiben des Vorstandes der ECA vom 15.09.2011 zum 

Thema Regulierungskonto, in dem die aufzurollenden Kostenkomponenten explizit angeführt 

wurden. 

Somit sind In Analogie dazu diese angeführten Kostenkomponenten im Regulierungskonto 

abzubilden. 

 

Eine Lösung muss auch für die Problematik des t-2 Zeitverzuges aufgrund von hohen 

Investitionskosten wie z. B. bei Smart Meter befunden werden. Bei diesen vom Gesetzgeber 

festgesetzten Vorgaben schlagen wir vor, Kosten im Vorhinein zu berücksichtigen. Man 

könnte jene prognostizierten Kosten des folgenden Jahres (t+1) im jeweiligen laufenden 

Tarifierungsverfahren berücksichtigen und anschließend zum Bilanzstichtag mit den 
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tatsächlichen angefallenen Kosten des jeweiligen Jahres, ähnlich dem Regulierungskonto, 

aufrollen. 

 

Weiters ersuchen wir um Definition der in Abbildung 5 verwendeten Bezeichnungen 

(z. B. [z])  

 

Zu Punkt 12 (Regulierungskonto) 

Die Möglichkeit zur Verteilung maßgeblicher außergewöhnlicher Erlöse oder Aufwendungen 

ebenfalls über das Regulierungskonto gemäß § 50 Abs. 2 ElWOG 2010 bleibt hiervon 

ebenso unberührt wie die Möglichkeit, gemäß § 61 ElWOG 2010, „aktuelle oder erwartete 

erhebliche Effekte bei der Mengenentwicklung der Arbeits- und Leistungskomponente bereits 

vorab in den Bescheidverfahren zu berücksichtigen.“ 

 

Dieser Absatz widerspricht eindeutig dem von der Behörde angeführten Argument im Kapitel 

Behandlung des systemimmanenten Zeitverzuges. Die Behörde führt aus, dass ein Abstellen 

auf Planwerte für Verteilnetzbetreiber nicht möglich ist. Somit wäre ein Abstellen auf 

Planwerte im Bereich des Regulierungskontos analog gesehen auch nicht möglich. 

 

Wir danken für die Kenntnisnahme der Anliegen von Oesterreichs Energie und ersuchen um deren 

Berücksichtigung 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

DI Dr. Peter Layr   Dr. Barbara Schmidt  

Präsident    Generalsekretärin  

 


